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Hinweis:
Die Gesetz- und Verordnungsblätter (GV. NRW.) und die Sammlung aller Gesetze und Verordnungen des 
Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Ministerialblätter für das Land Nordrhein-Westfalen (MBl. NRW.) 
und die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet 
des Landes NRW (https://lv.recht.nrw.de) und im Internet (https://recht.nrw.de) zur Verfügung.
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2128

Vermeidung weiterer Infektions-
geschehen in Großbetrieben der 

Fleischwirtschaft
(CoronaAVFleischwirtschaft)

Allgemeinverfügung 
des Ministeriums für Arbeit, Gesund-

heit und Soziales 

Vom 20. Juli 2020

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen erlässt auf der Grundlage des 
§ 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), der zuletzt durch Ar-
tikel 1 Nummer  6 des Gesetzes zum 
Schutz der Bevölkerung bei einer epide-
mischen Lage von nationaler Tragweite 
vom 27. März 2020 (BGBl.  I S.  587) 
 geändert worden ist, in Verbindung mit 
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes zur Rege-
lung besonderer Handlungsbefugnisse 
im Rahmen einer epidemischen Lage 
von nationaler und landesweiter Trag-
weite und zur Festlegung der Zustän-
digkeiten nach dem Infektionsschutzge-
setz (Infektionsschutz- und Befugnisge-
setz – IfSGB-NRW) vom 14. April 2020 
(GV. NRW. S.  218b) im Wege der Allge-
meinverfügung folgende Regelungen: 

1. 
Angeordnete Schutzmaßnahmen

Zur Vermeidung weiterer Infektionsge-
schehen in Schlacht-, Zerlegungs- und 
Fleischverarbeitungsbetrieben, Wildbe-
arbeitungsbetrieben sowie sonstigen Be-
trieben, die Lebensmittel aus unverar-
beitetem Fleisch herstellen oder behan-
deln 

müssen solche Betriebe mit mehr als 
100 Beschäftigten an einem räumlich 
zusammenhängenden Standort inner-
halb des Landes Nordrhein-Westfalen – 
unabhängig davon ob es sich um eigene 
Beschäftigte oder solche von im Betrieb 
tätigen Werkvertragsnehmern handelt – 
ab dem 1. Juli 2020 die nachstehenden 
Voraussetzungen sicherstellen.

1.1.
Es dürfen nur Personen in der Produk-
tion eingesetzt werden, die mindestens 
zweimal pro Woche auf Kosten des Be-
triebsinhabers auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 durch 
PCR-Verfahren getestet werden und da-
bei ein negatives Testergebnis haben. 
Bei Betrieben mit mehr als 100 Beschäf-
tigten insgesamt, von denen aber weni-
ger als 100 Beschäftigte in der Produk-
tion arbeiten, ist ein Test pro Woche aus-
reichend. In Betrieben mit 100 und 
mehr Beschäftigten in der Produktion 
ist ebenfalls eine Testung pro Woche 
ausreichend, wenn und solange die letz-
ten zwei Testungen ausschließlich nega-
tive Testergebnisse erbracht haben und 
zugleich Personen, die mehr als 5 Tage 
nicht im Betrieb tätig waren (Urlaub, 
Neueintritt etc.) vor dem (Wieder-)Ein-
tritt in den Betriebsablauf gesondert ge-
testet werden. 

Die Testung kann unter Berücksichti-
gung wissenschaftlicher Standards im 
sog. „Poolverfahren“ erfolgen, die Aus-
wertung muss durch ein anerkanntes 
Labor erfolgen; die Nachweise über die 
Testung sind auf dem Betriebsgelände 
vorzuhalten. Die Testergebnisse sind 
von den betreffenden Betrieben mittels 
des Meldebogens, der Anlage zu dieser 
Allgemeinverfügung ist, wöchentlich an 
das Landesinstitut für Arbeitsgestal-
tung (per Fax: 0211/31011189) oder per 
Email testung.evaluation@lia.nrw.de) zu 
melden und für eine vertiefte Evalua-
tion zunächst für den Zeitraum von 
zwei Monaten aufzubewahren. Die Mel-
depfl icht nach dieser Verordnung erfasst 
die Testungen ab dem 01. Juli 2020. Die 
Meldepfl ichten nach dem Infektions-
schutzgesetz an die Gesundheitsbehör-
den bleiben ausdrücklich neben der 
Meldepfl icht an das Landesinstitut für 
Arbeitsgestaltung bestehen.

1.2.
Die Beschäftigten müssen ausdrücklich 
darüber informiert werden, dass sie mit 
Erkältungssymptomen nicht arbeiten 
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dürfen, sondern mit einem Anspruch auf 
Lohnfortzahlung der Arbeit fernbleiben 
müssen. Außerdem sind sie nochmals 
über die allgemeinen Hygienemaßnah-
men über die richtige Verwendung und 
die maximale Tragedauer der Mund-
Nase-Bedeckung hinzuweisen. Die In-
formation hat in der Muttersprache zu 
erfolgen.

1.3.
Die Namen und Wohn-/Aufenthaltsad-
ressen sämtlicher auf dem Betriebsge-
lände anwesenden Personen müssen je-
derzeit und mit aktuellen Stand verfüg-
bar sein und für einen Zeitraum von 
vier Wochen nach dem jeweiligen Erhe-
bungsdatum aufbewahrt werden. Die 
Daten sind der nach dem IfSBG-NRW 
zuständigen Behörde jederzeit auf Ver-
langen zur Kontaktpersonennachverfol-
gung auszuhändigen.

Die vorstehenden Verpfl ichtungen gelten 
ausdrücklich zusätzlich neben beste-
henden gesetzliche Verpfl ichtungen und 
den aus dem Arbeitsschutz folgenden 
Pfl ichten. Die örtlich zuständigen Be-
hörden können aufgrund der Risikobe-
wertung im Einzelfall zusätzliche An-
ordnungen treffen.

2.
Vollziehbarkeit 

Die vorstehenden Anordnungen sind ab 
Bekanntgabe kraft Gesetzes gemäß § 28 
Abs. 3 i.V.m § 16 Abs. 8 IfSG sofort voll-
ziehbar. Sie gelten ab sofort.

3.
Bekanntmachung, Aufhebung der vor-
herigen Allgemeinverfügung

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß 
§ 41 Absatz 3 und 4 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12. 
November 1999 (GV. NRW. S.  602), das 
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) ge-
ändert worden ist, öffentlich bekannt 
gemacht und gilt mit dem auf die Be-

kanntmachung folgenden Tag als be-
kannt gegeben. Sie gilt bis zum 31. Au-
gust 2020.

Die Allgemeinverfügung vom 01. Juli 
2020 (MBl. NRW. S.  328b) wird durch 
diese Allgemeinverfügung ersetzt.

Begründung

Aufgrund von verschiedenen massiven 
Infektionsgeschehen in Schlachthöfen 
und fl eischverarbeitenden Betrieben 
muss davon ausgegangen werden, dass 
größere Betriebe dieser Branche auf-
grund der Mitarbeiterstruktur, der Ar-
beitsorganisation und der Arbeitssitua-
tion in der Produktion ein erhebliches 
Risiko für massenweise auftretende In-
fektionen mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 innerhalb der Belegschaft bergen. 
Gerade anhand eines Ausbruchsgesche-
hens im Kreis Gütersloh und erster 
hierzu vorliegender wissenschaftlicher 
Einschätzungen zu möglichen Ursachen 
ist davon auszugehen, dass u.a. die Be-
lüftungsanlagen im Zusammenspiel mit 
der für diese Betriebe typischerweise er-
forderlichen Luftkühlung ein nicht un-
erhebliches Infektionsrisiko bergen. Da 
zudem noch nicht eindeutig aufgeklärt 
ist, welche betriebsorganisatorischen 
oder technischen Gründe ggf. zusätzlich 
das Infektionsgeschehen begünstigen, 
muss alles getan werden, um schon den 
Eintrag möglicher Viren in die Betriebe 
so weit wie möglich zu unterbinden. 
Deshalb müssen die Beschäftigten in 
der Produktion regelmäßig getestet wer-
den und dürfen sowohl bei einer vorlie-
genden Infektion wie auch schon bei 
Erkältungssymptomen keinesfalls auf 
das Betriebsgelände gelangen.

Nach der erstmaligen Anordnung ent-
sprechender Testungen hat das zustän-
dige Ministerium die Umsetzung und 
das Infektionsgeschehen laufend über-
wacht. Gerade ein aktueller weiterer 
Ausbruch in einem Gefl ügelschlachtbe-
trieb in Niedersachsen zeigt, dass die 
vorsorglichen Sicherungsmaßnahmen 
nach wie vor geboten sind. Allerdings 
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können die Vorgaben aufgrund der bis-
herigen Erfahrungen in Abhängigkeit 
von der Produktionsweise und den bis-
herigen Testergebnissen weiter ausdiffe-
renziert werden. Zudem erfolgt mit der 
Neuveröffentlichung die Implementie-
rung eines einfachen Meldeverfahrens.

Aufgrund des unterschiedlichen Ver-
breitungsrisikos möglicher Infektionen 
erfolgt weiterhin eine differenzierte Vor-
gabe für Betriebe mit weniger bzw. 
mehr als 100 Beschäftigten in der Pro-
duktion (ein- bzw. zweimal wöchentli-
che Testung). Zusätzlich wird der An-
wendungsbereich im Hinblick auf die 
besonders infektionsgefährdenden Pro-
duktionsbedingungen (Dauerkühlberei-
che etc.) auf die Betriebe eingeschränkt, 
die mit unverarbeitetem Fleisch umge-
hen und deshalb auf die entsprechenden 
Produktionsbedingungen angewiesen 
sind. 

Die Regelung zur Vorlage der ersten 
Testergebnisse (bis 06. Juli 2020) konnte 
entfallen, weil die Verpfl ichtung durch 
diese Allgemeinverfügung sich nahtlos 
an die entsprechenden Verpfl ichtungen 
der Vorgängerverfügungen anschließt. 
Soweit einzelne Betriebe aufgrund einer 
Veränderung bei den Beschäftigtenzah-
len o.ä. erstmals dem Geltungsbereich 
unterfallen, werden die Behörden diesen 
eine angemessene Umsetzungsfrist ein-
räumen.  

Der diagnostische Test muss nachweis-
lich in einem qualitätsgesicherten (ak-
kreditierten) Labor durchgeführt werden 
(beispielsweise Akkreditierung nach ISO 
15189, ISO/IEC 17025 oder  Ernennung 
zum WHO-COVID-19-Referenzlabor). Da 
die Ergebnisse der Behörde zur Verfü-
gung gestellt werden müssen und auch 
evaluiert werden sollen, sind sie vorerst 
für zwei Monate aufzubewahren. Die 
entsprechende ärztliche Beratung sowie 
die Labormeldung gemäß §7 IfSG muss 
gewährleistet sein. Das ggfs. verwendete 
Pooling-Verfahren muss den Qualitäts-
kriterien der AG Laborkapazitäten am 
RKI entsprechen und muss auf Verlan-

gen dem zuständigen Gesundheitsamt 
vorgelegt werden.

Für den Fall einer Infektion ist es da-
rüber hinaus zur schnellstmöglichen 
Kontaktpersonennachverfolgung unver-
zichtbar, dass sämtliche Daten aller auf 
das Betriebsgelände gelangenden Perso-
nen für die zuständigen Behörden un-
mittelbar verfügbar sind. Aufgrund der 
in der Branche üblichen Werkvertrags-
struktur hat sich dies bei den aktuellen 
Ausbruchsgeschehen als sehr problema-
tisch dargestellt. Daher ist vorsorglich 
eine entsprechende Verfügbarkeit der 
Daten sicherzustellen.

Aufgrund der Erheblichkeit der aktuel-
len Ausbruchsgeschehen ist nach dem 
Vorsorgeprinzip eine schnellstmögliche 
umfassende und landesweite Regelung 
zu treffen. Dabei ist aufgrund ähnlicher 
Produktionssituationen und Mitarbei-
terstrukturen eine generalisierende Be-
trachtungsweise erforderlich, auch 
wenn selbstverständlich die Unterneh-
men untereinander in den genannten 
Bereichen auch Abweichungen aufwei-
sen. Die Vorgaben ermöglichen den Wei-
terbetrieb der Unternehmen und sind 
angesichts der erheblichen Gesund-
heitsgefahren für eine Vielzahl von Be-
schäftigten auch verhältnismäßig. Dies 
gilt umso mehr, da ohne eine bestmögli-
che Infektionsvorbeugung der Weiterbe-
trieb der Unternehmen gefährdet ist. 
Die Begrenzung auf Betriebe mit mehr 
als 100 Beschäftigten trägt ebenfalls dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung, 
da einerseits in diesen Unternehmen das 
mögliche Infektionsrisiko größer ist und 
anderseits die organisatorische Bewälti-
gung der Testungen leichter möglich ist. 
Unter Infektionsschutzgesichtspunkten 
sind für die Einordnung die Mitarbeiter 
an einem räumlich zusammenhängen-
den Standort zu berücksichtigen, wobei 
für die Einordung „mehr als 100“ unter 
Ziff. 1 sämtliche eigenen und mittelbar 
über andere Arbeitgeber eingesetzten 
Beschäftigten auch außerhalb der Pro-
duktion (also inkl. Verwaltungsbereiche 
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etc.) umfasst sind. Bei mehreren Be-
triebsstätten an unterschiedlichen Orten 
sind diese gesondert zu betrachten. Bei 
der Festlegung einer einmal bzw. zwei-
mal wöchentlichen Testung ist nur auf 
die Produktionsbereiche abzustellen, 
also auf die Beschäftigten, die in diesen 
Bereichen regelmäßig tätig sind.

Im Rahmen der fortlaufenden Evalua-
tion dieser Allgemeinverfügung ist zu-
dem ab sofort nur noch eine Testung/
Woche erforderlich, wenn und solange 
die beiden jeweils vorausgehenden Tes-
tungen ausschließlich negative Tester-
gebnisse hatten.

Um insgesamt eine Evaluation der Er-
forderlichkeit und Wirksamkeit der 
Maßnahmen zu ermöglichen, sind die 
Betriebe ab sofort zu einer einfachen 
wöchentlichen Meldung der Testergeb-
nisse verpfl ichtet. Hierzu ist der Allge-
meinverfügung ein einfaches Meldefor-
mular beigefügt, das beim Landesinsti-
tut für Arbeitsgestaltung (www.lia.nrw.
de) auch per Download bezogen werden 
kann. So werden die Betriebe nicht 
durch einen unangemessenen Bürokra-
tieaufwand belastet und dennoch eine 
schnelle Auswertung und Anpassung 
der Allgemeinverfügung ermöglicht. Um 
ein vollständiges Bild zu erhalten, sind 
die Testergebnisse für den Zeitraum ab 
dem 01. Juli 2020 nachträglich zu mel-
den. 

Die Geltung der Allgemeinverfügung 
wird zunächst bis zum 31. August 2020 
begrenzt. Unabhängig von der fortlau-
fenden Evaluation löst dies in jedem 
Fall eine Verpfl ichtung zu einer neuen 
Entscheidung nach einem dem Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz entsprechenden 
Zeitraum aus.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann 
innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Klage erhoben werden. Die Klage 
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
dem Verwaltungsgericht, in dessen Be-
zirk die Klägerin beziehungsweise der 

Kläger zur Zeit der Klageerhebung ih-
ren oder seinen Sitz oder Wohnsitz hat, 
zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger 
mit Wohnsitz in der Städteregion Aachen 
oder der Kreise Düren, Euskirchen oder 
Heinsberg ist die Klage bei dem Verwal-
tungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 
92, 52070 Aachen, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Klä-
ger mit Wohnsitz im Gebiet der kreis-
freien Städte Hagen oder Hamm oder 
des Ennepe-Ruhr-Kreises, des Hochsau-
erlandkreises, des Märkischen Kreises 
oder der Kreise Olpe, Siegen-Wittgen-
stein oder Soest ist die Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Arnsberg, Jäger-
straße 1, 59821 Arnsberg, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Klä-
ger mit Wohnsitz im Gebiet der kreis-
freien Städte Düsseldorf, Duisburg, 
Krefeld, Mönchengladbach, Mülheim an 
der Ruhr, Oberhausen, Remscheid, So-
lingen oder Wuppertal oder der Kreise 
Kleve oder Mettmann, des Rhein-Kreises 
Neuss oder der Kreise Viersen oder Wesel 
ist die Klage bei dem Verwaltungsge-
richt Düsseldorf, Bastionstraße 39, 
40213 Düsseldorf, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Klä-
ger mit Wohnsitz im Gebiet der kreis-
freien Städte Bochum, Bottrop, Dort-
mund, Essen, Gelsenkirchen oder Herne 
oder der Kreise Recklinghausen oder 
Unna ist die Klage beim Verwaltungsge-
richt Gelsenkirchen, Bahnhofs-vorplatz 
3, 45879 Gelsenkirchen, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Klä-
ger mit Wohnsitz im Gebiet der kreis-
freien Städte Bonn, Köln oder Leverku-
sen oder des Oberbergischen Kreises, 
des Rhein-Erft-Kreises, des Rheinisch-
Bergischen Kreises oder des Rhein-
Sieg-Kreises ist die Klage beim Verwal-
tungsgericht Köln, Appellhofplatz, 
50667 Köln, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Klä-
ger mit Wohnsitz im Gebiet der kreis-
freien Stadt Bielefeld oder der Kreise 
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Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Min-
den-Lübbecke oder Paderborn ist die 
Klage beim Verwaltungsgericht Minden, 
Königswall 8, 32423 Minden, zu erhe-
ben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Klä-
ger mit Wohnsitz im Gebiet der kreis-
freien Stadt Münster oder der Kreise 
Borken, Coesfeld, Steinfurt oder Waren-
dorf ist die Klage beim Verwaltungs-
gericht Münster, Manfred-von-Richtho-
fen-Straße 8, 48145 Münster, zu erhe-
ben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Klä-
ger ohne Sitz oder Wohnsitz in Nord-
rhein-Westfalen ist die Klage beim Ver-
waltungsgericht Düsseldorf, Bastion-
straße 39, 40213 Düsseldorf, zu erheben.

Die Klage kann nach Maßgabe von § 55a 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in 
Verbindung mit der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über 
das besondere elektronische Behörden-
postfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung) vom 24. November 2017 in 
der jeweils aktuell gültigen Fassung in 
elektronischer Form erhoben werden.  

Düsseldorf, den 20. Juli 2020

Der Staatssekretär für Arbeit, 
 Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Edmund  H e l l e r
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